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§ 14 ABO 2005
 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Auf der Verschreibung sind die Bezeichnung der Apotheke, der Tag der Abgabe und das Kennzeichen

desjenigen/derjenigen, der/die die Abgabe durchgeführt hat, anzubringen.

2. (2)Auf der abgegebenen Packung sind die Bezeichnung der Apotheke und das Kennzeichen

desjenigen/derjenigen, der/die die Abgabe durchgeführt hat, anzubringen oder sind diese Angaben zur Packung

mitzugeben. Ordnet der Arzt/Ärztin, Zahnarzt/Zahnärztin bzw. Tierarzt/Tierärztin bei der Verschreibung eine

Gebrauchsanweisung an, so ist diese deutlich sichtbar auf der Packung anzubringen.

In Kraft seit 09.03.2005 bis 31.12.9999
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